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«n< «uch in ein Nebengebäude/ no 24 der kleinsten bier ve»

sorgten Kinder von 3 - g Jahren schon zu Berte gegangen

waren. In lieblicher Harmonie sangen sie ihr Abendgebet / so

sanft und ausdrurksooll als ob sie ihr Glück und llnalütk fühl«

tea. Tiefgekühlt verließen wir diese segenretche Stätte."

Reglement
über

die Prüfungen der Volksschullehrer für de«
Kanton Zürich. *)

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Z. 1. Jedes Jahr und zwar im Menat Avril wird eine Kon«

kurspriifung mit Volksschullehrern vor dem Erzichungsrath in
Zur ch abgeballcn. — Ter Tag der Prüfung wi d vier Wochen

Vor Abhaltung de-sclben durch öffentliche Blatter amtlich an«

gekündigt.
5. 2. Einer solchen Prüfung haben sich zu unterziehen:

») diejenige»/ die in den Echulstand als Kandidaten ein«

treten wollen;
l>) diejenigen / die e nc höhere Fäligkeitsnotc/ als sie in ei¬

ner frühern Prüfung erh. lten hab n. erlangen wollen.

5. s. Die Theilnahme an dieser Plüfung ist Ivwotl Eirhei»
Mischen/ als auch Fremd n gestattet. M tive zur Abweisung
sind: Körperliche Gebrechen, vorhcraegongene dreimalige Rück-

wkisung wegen Unfähigkeit. gerichil chc Nrlh île zur Ausschließung

von bürgerlichen Aemtern und Rechten und ungünstige

Zeugnisse über sirrlichen Wandel.

§. 4. Zeder der sich der Prüfung unterziehen will, hat sich

Vierzehn Tage vorher bei dem Präsidenten des Erziehung-ralhes
zu melden Dieser Meldung sind beizufügen: Kurze Angaben

Dieses Reaiement würbe vom Ergehunakrath unterm Zl Januar tSZt
erlasse» und vom Reairunssrath am z. Hornuna d. I. »enebmtgt.



K?

slberdie LebenSverhültnisse, Nachrichten über genossenen Unter»

richt/ Tausschein und Sirkenzeumiß von drn betreffen?«» Be,
Horden Ueber die ans dem Seminar zur Pxüsnng abgehende»

Zöglinge stellt diese Anstalt di, betreffenden Zeugnisse auS.

§. >5. Die Prüfung erstreckt sich auf alle Lehrge^enstünde,

die im §. ü deS Schulgesetzes bezeichnet sind.

K. 6. Zur Abhaltung dieser Ptüfuug erwählt der Erzie»

hungêrath in und außer seiner Mitte eine Kommission von acht

bis zwölf Mitgliedern, Unter diesen sind von AmtSwegen und

gls gesetzliche Examinatoren begriff » die Lehrer am Schulleh»
rerseminar. Dem Seminardircktoi liegt zualcich die Leitung und
Anordnung der Prüfung ob (A, s des Gesetzes vom so Herbst«
Monat IlliI HedeS.Nommiss-onsmitglied beziebr ein Taggcl»
von 3 Franken. Der Sekretär der zwc ten Sektion deS Erzie»

»ungsrathes ist Aktuar der Prüfun. Skommission, für welch«

gußeroedentüche Funktion er ebenfalls das bezeichnete ?ag»

geld bez eht-

K. 7 Der Zeitaufwand für eine solche Prüfung düngt von
»er Zahl der Examinanden ab. Jedenfalls soll für die ichrfftli»
chen Ausarbeitungen ein ganzer Tag obne alle Störung anbe»

räumt werden; auch darf die Rücksicht auf Zeitaufwand niemals
ein M liv zur Abkürzung oder Auslassung nöthiger Examinato«
rien abgeben.

ß. 8- Jede Prüfung zer»'üllt in eine schriftliche/ mündlich«

und prakifche. Die schriftliche stellt die Abfassung eines sehnst«

zjchen Aufsatzes, vie Lösung einer arithmetischen und aconittri»
sehen Aufgabe und Proben im Schönschreiben und Zeichnen;
die nüiuUlche beneht ssch auf alle gesetzlichen Schulfücher; di«

Praktisch« fordert Vorngi me von Probelektionen, bei welcher

vorzugsweise die Anwendung der obligatorischen Lehrmittel in
Betracht kommt

K. 9. Die schrisllichtn Ausarbeitungen müssen unter genau,

er Aussteht der P'lnungekoniMissarien geschehen; die mündli»

chen Examinaloricn f.idern immer die Anwesenheit von »onp
missionalzeugen nebe» dem Examinator. Die schliftliche und
mündliche Prüiung u uß jeder Examinand erstehen Von den

Praktischen tledungcn kann die Prüfungskommission dispenst»
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ren, wenn Kommissionsmitgli-der selbst oder amtliche Lenz-
«isfe hierüber genügenden Aufschluß geben.

§. 10. Die Vornahme der mündlichen und praktische»
Prüfungen ist öffentlich, bei Ausarbeitung der schriftlichen
Aufgabe» jedoch soll außer dem Examinanden Niemand in das

Arbeitszimmer zugelassen werden.

Z w e i t e r A b s ch n i t t.

K. 11. Unmittelbar vor einer Prüfung versammelt sich di«

Prüfungskommission zur Feststellung der schriftlichen Aufgabe
und zur Ausscheidung in die nöthigen Sektionen.

Z. 12. Ueber die schriftlichen Aufgaben werden die

Mitglieder zu Anträgen aufgefordert; die Auswahl geschieht
nöthige» Falls durch Abstimmung. Die Kommission theilt sich

in der Regel in vier Sektionen, so daß jede Sektion aus einem
Examinator und zwei andern Kommissarien. besteht. Die Aufsicht

bei den schriftlichen Arbeiten kann die Kommission einzelnen

Mitgliedern übertragen oder es können sich alle
Mitglieder nach bestimmter Reihenfolge hierbei ablösen.

§. 13. Nach dieser Vorbcrathung begibt sich die Kommijsioii
in das Vers mmlungSzimmer der Examinanden, und ein
Mitglied bezeichnet diesen Gang der Prüfung. Hierauf werden

die Examinanden allererst mir Lösung der schriftlichen
Arbeiten b-amtragt. Für den schriftlichen Aufsch sind vier
Stunden Vormittags eüiberaumt, für die andern Aufgaben
die Nachmittagsstunden. Nach Verfluß dieser Zeit soll das

beaufsichtigende Mitglied die Arbeiten einziehen, auch wenn
dieselben nicht vollendet wären. Jede Ausarbeitung bezeichne»
der Examinand mit seinem Namen und der Nummer, unter
der er in die Exannnandenliste gestellt ist,

K. 1st. Bei der mündlichen Prüfung wird vorgenommen?
») Bibelkunde; b) mündlicher Vorlrag, Lesen, Grammatik;

v) Kopf- und Aifferrechnen; <1) Elemente der Formen- und
Größenlehre, bis zur Ausmessung von Flächen; e) Geschichte,

Erdbeschreibung, Naturkunde; k) Gesangbildung, Lehre und

Vortrag; g)Ptobcn über Schönschreiben und Zeichnen ans der

Wandtafel. >

Z. 15. Die vier Sektionen prüken gleichzeitig in verschiedenen

Zimmern nach den ihnen zugetheilten Fächern. Jeder
Examinand wird einzeln abgehört; doch können gleichzeitig zwei
bis drei Examinanden in eine Sektion vorgerufen werden.
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z. 16. Zu den Probelektionen werde» Schulkinder zugez«.

gen, und der Examinand hat mit diesen eine praktische
Lehrübung über -in in den Ziircherischen Schulen obligatorisches
Lehrfach vorzunehmen-

§. 17. ES steht jedem Mitglied frei, neben dem bestellte»

Examinator, auch noch prüfende Frage» an die Examinanden
»u stellen.

Dritter Abschnitt.
Verfahren bei der Nstirung der Ergebnisse in einzelnen Fächer

durch die Kommissarien, Abfassung der Generaltabelle,
Bericht und Antrag an den Erzichungsrath.

K, 18. Jeder PrüfungSkommissäc erhält von der Kanzlei
des ErsehungSrathes eine Tabelle, welche in ihren Rubrike»
Namen, Altec und Stand des' Examinanden, sowie jedes
einzelne Prüfungsfach ausscheidet.

§. is. Die Noten über die einzelnen Fächer werden durch
die Kommissaricn in den Rubriken der Tadelle mit Ziffern
bezeichnet, und zwar gut mit3, mittelmäßig mit 2, schwach
mit l, völlig mangelhaft mit c>. — Ausgezeichnete Lei.
Aungen können mit 4 notiet werden, sowie man zur genaue»
Angabe der Modifikationen noch Bruchzahlen zu den obige»
Zeichen setzen mag.

§. 20. Die Norirung geschieht bei jedem Examinanden ür>-

rnittelbar nach Abhörung eines jeden Faches.. Nach Beend!-

gung der einzelnen Prüfung verständigen sich die SekrionS»

Mitglieder über die Antragsnoten.
§. 2i. Die Sektion, welche mündlich in den Sprachfächer»

prüft, hat die fchristlichen Aufsätze zu durchlesen und die

ZlntrazSnotcn zu stellen. Das gleiche Geschäft liegt der

Sektion, welche über die mathematischen Fächer prüft, rückficht-
lich der diessällige» schriftlichen Arbeiten ob. Mit Untersuchung
her Schönschriften und Zeichnungen beaüftrast die Kommission

zwei ihrer Mitglieder insbesondere.

z. 22. Unmittelbar nach beendigter Prüfung tritt die ganze
Kommisston zusammen, und bestimmt nun die Roten über die

einzelnen Fächer bei jedem Examinanden. Diese Noten sind i».
eine Tabelle zu 'chreiben, und bilden die Grundlage zu den
Anträgen an den ErziehungSrarh.

K. 2^. Diese Anträge beziehen sich auf die FäbigkeitSzeug-
Nisse welche den Examinanden ausgestellt werden mögen, und
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zwar, ob je ein Examinand d>6 Zeuginßl. ^l.ssesse^r 'Kb!q)i-
sl. «lasse (tä lg) - III. «.lasse (bedni .r 'aaig) ìV. classe (fähiz
zu provisorischer Anst llung) c-ouitensoll.

§. 2 Wenn bc> Zus mmcuzâhlulig aller Noten eines Exa-
Minanden eine dre, Mal höhecZ.» lccrauskomint, als die Anzahl
der Rubriken ist so soll der Aniraa a s vas Zeugniß I. Klasse ge»

hen Steht die Zahl der Nummern zwei und ein h lb Mal höhere
als die Ru rikenanz >l>l, so soli die II. Klasse i - »rrag kommen.
Hit die Nu'l nie^zabl nur zwei M st höher, so »«ht n ch dem Er»
Messen der Prüsangskommisston der Antrag our die III. oder IV.
Klasse. Tiefere Gesammtnummern habe» die Nome sung zur Folge.
Bei abweichenden anstchten der Mitglieder iner aiekr-on tan»
die Bcstinimunz einer Note zur Abstimmung gebracht werden,
woran der P ästbent ebenfalls The-l nin »it Bl.se Anliäge wer»
den der Haupttabellebeigeiügl. Bonder bezeichaeleii Regel kann

nur dann ein abweichender Antrag ges.heh n wenn ein Txami»
nand gerade in den szaiipifäche! i: resondere Geschlcllichkeit ode?

guffallende Mangels-ft'gkeir an den Tag gel-gt sar- Auncr den

Evrachsächern »nd matbeiiiatilche» Gcgenstänv n kann ein
Examinand ein einzelnes Fach abl vncn, ohne das? er dadur h von der
Zähigkeilserllärung ausgeschlossen winde- Bas reneffende Fach
kommt bei Vrrglc chung der Gesanimrzavl dc Rummern mit der
Zahlder Rubriken inderltztern in edjug. Zm Fâ..ioleirszeugniA
soll das mangelnde Fach angeme itwerden.

§. 25. Die in der Schlußsitzung ansgefertiatc Hanpttabelle
kvi-d von sä nillichen Kommisiionsinitgliever» unterschrieben,
und nebst den übrigen Prüfungsakten, ichuiilicheii Arb icen und
Lrugnissen der Examinaiiden unverzüglich an den Präsidenten deS

Erziebuiigsiatoes übersanbjt.
K 2b. Der Seminardireklor bat iodann dieser Behörde ZLs»

sticht Über den Lerlaaf der Prüfung zu erstarren.

Vierter Abschnitt.
Außerordentliche Prüfungen.

z. 27. Wenn sich der EruebungSratd veranlaßt sinder, ein?
außerordentliche Konkurspiüfung z n veransialren io soll dieselbe
edenf lls nach der in dc > voeoergchendcn Absgrillten bezeichnete»
Werfe vorgciiominen w-rden

ß. 2«. Zu »oll»g erachteten Prüfungen einzelner A virante»
ssi die Lehrerschaft des Seminars als außeioidiNil che
Prüfungskommission aufge estt. Zu solchen Prüfungen werten durch de»
P.àsid nleii d s Erziehung r -rl>es zwei Mit. l cdei abgeordnet.
DieAnlrssge g-lcheseu invei dur^ »,,ges Reglement b.jelchntleis
Foi»,. r
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